Genehmigung Grundwasserschutzzonen
Musterbrief zur Information der betroffenen Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer sowie der Bewirtschafterinnen und Bewirtschafter von betroffenen landwirtschaftlichen Flächen
ANU-406-19d / 5. Dezember 2025

Die Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer sind nach der Genehmigung durch die Regierung auf geeignete Art und Weise darüber in Kenntnis zu setzen, dass die Schutzzonen in Kraft getreten sind. Damit auch die Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen der landwirtschaftlichen Flächen informiert werden, sind diese ebenfalls zu informieren.

Die gelb markierten Textteile sind zu überprüfen und zu bearbeiten. Sind Begriffe zusätzlich in [eckige Klammern] gesetzt, sind besondere Angaben erforderlich.

Die hellblau markierten Textteile sind Erläuterungen, die zu streichen sind.


Schutzzonenausscheidung für die Quellfassung(en) / Grundwasserfassung(en) [Name der Fassung(en)], Gemeinde [Name]
Genehmigung der Schutzzonen
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass die Regierung mit Beschluss vom [Datum] (Prot. Nr. [….]) den Schutzzonenplan / die Schutzzonenpläne und das Schutzzonenreglement für die Quellfassung(en) / Grundwasserfassung(en) [Name der Fassung(en)], Gemeinde [Name], genehmigt hat. Wir stellen Ihnen als Eigentümer/-in resp. Bewirtschafter/-in einer 
oder mehrerer in den Schutzzonen gelegenen Parzellen eine Kopie des Regierungsbeschlusses, des Schutzzonenplans / der Schutzzonenpläne und des Schutzzonenreglements zu.
Varianten mit Kostenbeteiligung des Fassungsinhabers / der Fassungsinhaberin gütlicher Einigung:
Umsetzung von Nutzungsbeschränkungen
Gestützt auf Art. 18 Abs. 2 des Schutzzonenreglements und des [kommunalen Erlasses… vom …] wurde mit Ihnen eine Entschädigungsvereinbarung abgeschlossen. Diese Vereinbarung ist mit dem Beschluss der Regierung in Kraft getreten. Wir bitten Sie die vertraglich festgelegten Bestimmungen umzusetzen. Falls Pächter/-innen, Mieter/-innen und Nutzniesser/-innen sowie andere Personen und Unternehmen auf Ihren Grundstücken Arbeiten ausführen, sind sie über die Nutzungsbeschränkungen und Schutzmassnahmen zu informieren.
Umsetzung von Schutzmassnahmen
Gestützt auf Art. 19 Abs. 2 des Schutzzonenreglements und des [kommunalen Erlasses… vom …] wurde mit Ihnen eine vertragliche Vereinbarung bezüglich der einmaligen Kostenbeteiligung an der Umsetzung der Schutzmassnahmen abgeschlossen. Diese Vereinbarung ist mit dem Beschluss der Regierung in Kraft getreten. Wir bitten Sie die vertraglich festgelegten Bestimmungen umzusetzen. Falls Pächter/-innen, Mieter/-innen und Nutzniesser/-innen sowie andere Personen und Unternehmen auf Ihren Grundstücken Arbeiten ausführen, sind sie über die Nutzungsbeschränkungen und Schutzmassnahmen zu informieren.
Ertragsausfallentschädigung
Gestützt auf Art. 19 Abs. 2 des Schutzzonenreglements und des [Kommunalen Erlasses… vom …] wurde mit Ihnen eine vertragliche Vereinbarung bezüglich der Abgeltung von Mindererträgen abgeschlossen. Diese Vereinbarung ist mit dem Beschluss der Regierung in Kraft getreten. Wir bitten Sie die vertraglich festgelegten Bestimmungen umzusetzen. Falls Pächter/-innen, Mieter/-innen und Nutzniesser/-innen sowie andere Personen und Unternehmen auf Ihren Grundstücken Arbeiten ausführen, sind sie über die Nutzungsbeschränkungen zu informieren.
Varianten mit Kostenbeteiligung des Fassungsinhabers / der Fassungsinhaberin ohne gütliche Einigung: 
Umsetzung von Nutzungsbeschränkungen
[bookmark: _Hlk215238432]Gestützt auf Art. 18 Abs. 2 des Schutzzonenreglements und des [kommunalen Erlasses… vom …] wurde versucht mit Ihnen eine Entschädigungsvereinbarung abzuschliessen. Leider ist dies nicht gelungen. Die Entschädigung, welche Ihnen aufgrund der Nutzungsbeschränkung zusteht, wurde durch die Enteignungskommission am [……] festgelegt. Als Beilage erhalten Sie den Entschädigungsbescheid. Wir hoffen, dass Sie die Nutzungsbeschränkungen fristgerecht umsetzen, damit wir keine Zwangsmassnahmen einleiten müssen. Falls Pächter/-innen, Mieter/-innen und Nutzniesser/-innen sowie andere Personen und Unternehmen auf Ihren Grundstücken Arbeiten ausführen, sind sie über die Nutzungsbeschränkungen und Schutzmassnahmen zu informieren.
Umsetzung von Schutzmassnahmen
[bookmark: _Hlk215238507]Gestützt auf Art. 19 Abs. 2 des Schutzzonenreglements und des [kommunalen Erlasses… vom …] wurde versucht mit Ihnen eine vertragliche Vereinbarung bezüglich der einmaligen Kostenbeteiligung an der Umsetzung der Schutzmassnahmen abzuschliessen. Leider ist dies nicht gelungen. Als Beilage erhalten Sie die Entschädigungsfestlegung. Wir hoffen, dass Sie die Schutzmassnahmen fristgerecht umsetzen. Wir weisen Sie darauf hin, dass wenn dies nicht geschieht, das gefasste Grundwasser durch Ihre Baute / Anlage gefährdet wird. In diesem Fall kann gestützt auf Art. 19 Abs. 2 des Gewässerschutzgesetzes (GSchG; SR 814.20) keine gewässerschutzrechtliche Bewilligung für bauliche Massnahmen erteilt werden. Zudem wären wir gezwungen aufsichtsrechtliche Schritte in die Wege zu leiten. Falls Pächter/-innen, Mieter/-innen und Nutzniesser/-innen sowie andere Personen und Unternehmen auf Ihren Grundstücken Arbeiten ausführen, sind sie über die Nutzungsbeschränkungen und Schutzmassnahmen zu informieren.
Ertragsausfallentschädigung
Gestützt auf Art. 19 Abs. 2 des Schutzzonenreglements wurde versucht mit Ihnen eine vertragliche Vereinbarung bezüglich der Abgeltung von Mindererträgen abzuschliessen. Leider ist dies nicht gelungen. Gestützt auf den kommunalen Erlass [……] wurde im Beschluss vom [……] die Ihnen zustehende jährliche Entschädigung festgelegt. In diesem Beschluss werden auch die Modalitäten für die Auszahlung der Entschädigung festgelegt. Wir weisen Sie darauf hin, dass mit dem Beschluss der Regierung die Nutzungsbeschränkungen in Kraft getreten sind. Sollten Sie die Nutzungsbeschränkungen nicht befolgen, sind wir gezwungen entsprechende aufsichtsrechtliche Schritte in die Wege zu leiten. Falls Pächter/-innen, Mieter/-innen und Nutzniesser/-innen sowie andere Personen und Unternehmen auf Ihren Grundstücken Arbeiten ausführen, sind sie über die Nutzungsbeschränkungen und Schutzmassnahmen zu informieren.
Varianten ohne Kostenbeteiligung des Fassungsinhabers / der Fassungsinhaberin
Umsetzung von Nutzungsbeschränkungen
Die Entschädigung welche Ihnen aufgrund der Nutzungsbeschränkung zusteht, wurde durch die Enteignungskommission am [……] festgelegt. Als Beilage erhalten Sie den Entschädigungsbescheid. Wir hoffen, dass Sie die Nutzungsbeschränkungen fristgerecht umsetzen, damit wir keine Zwangsmassnahmen einleiten müssen. Falls Pächter/-innen, Mieter/-innen und Nutzniesser/-innen sowie andere Personen und Unternehmen auf Ihren Grundstücken Arbeiten ausführen, sind sie über die Nutzungsbeschränkungen und Schutzmassnahmen zu informieren.
Umsetzung von Schutzmassnahmen
Die verfügten Schutzmassnahmen sind fristgerecht umzusetzen. Wir weisen Sie darauf hin, dass wenn dies nicht geschieht, das gefasste Grundwasser durch Ihre Baute / Anlage gefährdet wird. In diesem Fall kann gestützt auf Art. 19 Abs. 2 des Gewässerschutzgesetzes (GSchG; SR 814.20) keine gewässerschutzrechtliche Bewilligung für bauliche Massnahmen erteilt werden. Zudem wären wir gezwungen aufsichtsrechtliche Schritte in die Wege zu leiten. Falls Pächter/-innen, Mieter/-innen und Nutzniesser/-innen sowie andere Personen und Unternehmen auf Ihren Grundstücken Arbeiten ausführen, sind sie über die Nutzungsbeschränkungen und Schutzmassnahmen zu informieren.
Nutzungsbeschränkungen in der Landwirtschaft
[bookmark: _Hlk215238748]Wir weisen Sie darauf hin, dass mit dem Beschluss der Regierung die Nutzungsbeschränkungen in Kraft getreten sind. Sollten Sie die Nutzungsbeschränkungen nicht befolgen, sind wir gezwungen aufsichtsrechtliche Schritte in die Wege zu leiten. Falls Pächter/-innen, Mieter/-innen und Nutzniesser/-innen sowie andere Personen und Unternehmen auf Ihren Grundstücken Arbeiten ausführen, sind sie über die Nutzungsbeschränkungen und Schutzmassnahmen zu informieren.
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass es für die Sicherstellung der Trinkwasserqualität enorm wichtig ist, dass diese Nutzungsbeschränkungen und Schutzmassnahmen umgesetzt werden. Gerne unterstützen wir Sie dabei.
Sollten Sie im Zusammenhang mit der Schutzzonenausscheidung Fragen haben, setzen Sie sich bitte mit [Kontaktperson und Telefonnummer] in Verbindung.


Beilage: Kopie des Regierungsbeschlusses, des Schutzzonenplans / der Schutzzonenpläne und des Schutzzonenreglements
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